
INFORMATIONEN ZUM KC 2 

1.  Geltung KC2:  2018/19    Jhg. 11 

                              2019/20   Jhg 11 und 12 

                              2020/21   Jhg 11 – 13 

 

2.  Einführungsphase 11:     - Zweistündig 

                                                  - Nicht abiturrelevant 

 - 2 verbindliche Rahmenthemen: RT 1:  Die Welt im 15. Und 16. Jhdt. 

                                                              RT 2: Vom 20. Ins 21. Jhdt – eine Zeitenwende? 

                                                              Veränderung der Reihenfolge ist möglich. 

- In jedem Halbjahr ist ein Kernmodul/Theorie verbindlich (KC S.23, 25), das oder die 

Wahlmodule legt die Fachkonf. oder die Lehrkraft fest. Ergänzungen sind hier mit 

weiteren Wahlmodulen , Sequenzen oder Teilaspekten möglich. Auch eigene 

Wahlmodule, die zu RT und Kernmodul passen, sind möglich. 

Ein Vorschlag des Fachobmanns steht in Iserv unter „Oberstufe“. 

ZIEL u.a.: Einblick in die Arbeitsweise der Qualifikationsphase, Beratung!!!! 

 

 

3. Qualifikationsphase 12/13 

-  eA/ fünfstündig:  12/1, 12/2, 13/1, 13/2 je ein RT + Kernmodul, dazu ein verbindliches  

                                   Wahlmodul. Im 1. – 3. Halbjahr ein 2. Wahlmodul, von der Fachkonf.  

                                   festgelegt. Weitere Wahlmodule/Sequenzen sind möglich. In 13/2  

                                   kommt zum Kernmodul nur ein Wahlmodul hinzu.  

_ gA /dreistündig:   12/1, 12/2, 13/1 je ein RT + Kernmodul, dazu ein verbindliches Wahl- 

                                   Modul. Ein zweites Wahlmodul KANN hinzukommen, von der Fachkonf.  

                                   oder der Lehrkraft festgesetzt. In 13/2 kommt zum Kernmodul nur das  

                                  eine verbindl. Wahlmodul hinzu wie beim eA. 

 

_ Ergänzungsfach:  Zwei Semester, zwei RT sind zu behandeln. RT 3 (Wurzeln unserer  

                                  Identität) ist nicht mehr verbindlich. In mindestens einem Modul  

                                  müssen zumindest ASPEKTE des Nationalsozialismus und der   



                              Auseinandersetzund damit behandelt werden. Natürlich kann auch  

                              weiterhin ein ganzes Halbjahr ein NS – Thema aus RT 3 (z.B. Wahlmodul 7,  

                              KC2, S. 45) unterrichtet werden. Eine Doppelung der Wahlmodule bei  

                              viersemestriger Belegung von SuS ist zu vermeiden. 

 

NEU:  Für eine bessere Verknüpfung der Theorien der Kernmodule mit den Wahlmodulen  

           sind jetzt die Theoriebereiche mit A, B und C gekennzeichnet. Nicht gekennzeichnete 

          Theorien müssen nicht behandelt werden. Zum Beispiel:  

                               RT 3  , Wahlmodul 4: Der Erste Weltkrieg, S. 42: Theorie B und C (S.41!). 

                               Hier muss also u.a. die Sonderwegsdiskussion behandelt wreden (C).  

 

4. Operatorenliste: 

Neuer Operator „GEGENÜBERSTELLEN“ : Wird im Abi bei den Semesterübergriffen 

eingeführt! Sachverhalte, Aussagen oder Materialien sollen kontrastierend dargestellt und 

gewichtet werden (Multiperspektivität und Kontroversität). 

 

Neuer Operator „ SICH AUSEINANDERSETZEN“:  Hier soll die Möglichkeit geboten werden, 

zwischen Sach- und Werturteil zu wählen. Es soll zu einem Problem oder Konzept eine 

Argumentation erarbeitet werden, die zu einem begründeten Sach – und/oder Werturteil 

führt. 

 

Operator „INTRERPRETIEREN“:  AFB I – III zugeordnet! Hier soll eine Aufgabe in 3 Schritten 

bearbeitet werden:  1. Erschließung des Inhalts/Sinnzusammenhangs  

                                     2. Analyse 

                                     3. SACHURTEIL (kein Werturteil mehr verlangt!) 

 

5. UND nicht vergessen (KC2, S. 12): 

   KC – Aspekte, die durch ein vorangestelltes  

- „u.a.“gekennzeichnet sind = verbindlicher Mindestkanon 

- „z.B.“ gekennzeichnet sind = können durch Gleichwertiges ersetzt/ergänzt werden. 
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